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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau ID_ELO 

Sitzung vom 1. Juni 2026 

 

09.01.00 Allgemeines 
 

09.01.00 Grundlagen 
 

 

155. Interne Verzinsung, Festlegung Zinssatz   A 
ELO747727 

 
 

I. Ausgangslage und Erwägungen   

1. Die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen und Spezialfinanzie-

rungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens werden verzinst. Ausgenommen von der 

internen Verzinsung sind Spezialfonds und Vorfinanzierungen des steuerfinanzierten Haus-

halts. 

2. Der Gemeinderat legt eine marktübliche interne Verzinsung fest. Gegenstand und Modalitäten 

der internen Verzinsung, d.h. die verzinsten Bestände und die Art und Weise der Verzinsung 

(z.B. Durchschnittswert, Wert Anfang Jahr, Wert Ende Jahr usw.) müssen festgelegt und im 

Voranschlag sowie der Jahresrechnung offengelegt werden. Mit Beschluss vom 23. September 

2013 hat der Gemeinderat als Zinssatz für die interne Verzinsung den Durchschnittswert der 

letzten drei Jahre von den Renditen der 5-jährigen Bundesobligationen per 1. Januar des je-

weiligen Rechnungsjahres festgelegt. 

3. Die Renditen der 5-jährigen Bundesobligationen wurden jeweils von der Schweizerischen Nati-

onalbank publiziert. Per Juli 2025 hat die Nationalbank die Publikation dieser Daten eingestellt 

und veröffentlicht die Rendite von Anleihen neu in der Tabelle «Kassazinssätze von Eidgenössi-

schen Anleihen, Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer und CHF Anleihen verschiedener 

Schuldnerkategorien». Sie teilt mit, dass anstelle der früher publizierten Durchschnittsrendite 

für 5-jährige Obligationen der Eidgenossenschaft der 10-Jahres-Kassazinssatz verwendet wer-

den kann. 

4. Weil die Grundlage für die Berechnung der bisher festgelegten internen Verzinsung fehlt, 

drängt sich eine Anpassung der Grundlagen gemäss Empfehlung der Schweizerischen National-

bank an den Wert des 10-Jahres-Kassazinssatzes für Eidgenössische Anleihen, Staatsanleihen 

der Euro-Mitgliedsländer und CHF Anleihen verschiedener Schuldnerkategorien auf. Um einen 

marktüblicheren Wert zu erhalten, wird neu auf den Durchschnittswert der letzten drei Jahre 

verzichtet und der Wert per 1. Januar des Rechnungsjahres verwendet. Für die Jahresrechnung 

2026 beträgt mit diesen Änderungen der Zinssatz neu 0.333%. In der Jahresrechnung 2025 

wurde gemäss bisheriger Methodik ein Zinssatz von 0.689% verwendet und wäre nach neuer 

Methode 0.317% gewesen. Bei den Jahresrechnungen 2024 bzw. 2023 betrugen die Zinssätze 

0.327% bzw. -0.241% und wären nach neuer Systematik 0.656% bzw. 1.565% gewesen. 

5. Die bisherige Verwendung der Werte zu Beginn des Jahres hat sich bewährt und soll deshalb 

beibehalten werden. 

II. Beschluss   
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1. Die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen und Spezialfinanzie-

rungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens werden, wie bisher zum Anfangsbestand 

verzinst. 

2. Als Zinssatz für die interne Verzinsung gilt ab dem Voranschlag 2027 bzw. der Jahresrechnung 

2026 der Wert des 10-Jahres-Kassazinssatzes für Eidgenössische Anleihen, Staatsanleihen der 

Euro-Mitgliedsländer und CHF Anleihen verschiedener Schuldnerkategorien per 1. Januar des 

jeweiligen Rechnungsjahres. 

3. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.  

III. Mitteilung an   

1. Rechnungsprüfungskommission, Patrizia Stangl, Guetstrasse 10, 8193 Eglisau (per E-Mail) 

2. Roland Ruckstuhl, Ressortvorstand Finanzen (per E-Mail) 

3. Geschäftskreis Finanzen (per E-Mail) 

4. Dossier-Verantwortung: Karin Hauser 

 

 

Gemeinderat Eglisau 

 

 

Roland Ruckstuhl  Lucas Müller 

Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 

Versand: 5. Juni 2026 


